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1. Auftrag Vorsteherin VBS

Die Departementschefin des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölke

rungsschutz und Sport (VBS) hat mit Auftrag vom 23. Februar 2022 die Durchführung

einer Administrativuntersuchung gestützt auf Art. 27a ff. der Regierungs- und Verwal-

tungsorganisationsverordnung (RVOV) angeordnet. Ausgangslage für die angeordnete

AdminIstrativuntersuchung bIldet ein Dienstleistungsvertrag, welcher im Mai 2019 zwi-

schen dem damaligen Direktor NDB und Herrn Roger E. Schärer abgeschlossen wurde.

MR der Administrativuntersuchung soll abgeklärt werden, ob ein Sachverhalt vorliegt,

der im öffentlichen Interesse Massnahmen erfordert. Namentlich gilt es folgendes zu
untersuchen:

Klärung, welche Aufträge Roger E. Schärer für den NDB erledigt hat.

Klärung und Darstellung sämtlicher Führungsabläufe innerhalb des NDB, welche

Im Zusammenhang mit der zu untersuchenden Problematik stehen. DIes mit dem

Ziel, beurteilen zu können, welche Personen wann welche Entscheide getroffen ha-

ben

Klärung sämtlicher Geldflüsse in diesem Zusammenhang.

Klärung, ob beim untersuchten Sachverhalt eine strafrechtliche Relevanz vorliegt,

u.a. in Bezug auf eine mögliche ungetreue Amtsführung beim Abschluss des

DienstleIstungsvertrags seitens des beteiligten Bundespersonals.

Mit der Untersuchung wurde Rechtsanwalt Markus Fischer, Advokaturbüro fischer &
sievi in Bern, beauftragt. Es wurde ihm vom VBS gestattet, aus der Kanzlei fischer &

sievi die Rechtsanwälte Dino Cerutti bzw. Jasmine Fischer beizuziehen (z. Bsp. für die

Protokollführung bei Befragungen; siehe Fasz. 1 der Untersuchungsakten).
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11. Sachverhaltsabklärungen

Im Rahmen der Administrativuntersuchung wurden die folgenden Sachverhaltsabklä-

rungen getroffen:

Edition der relevanten Aktenstücke beim VBS, übergeben am 08.04.2022 durch

§fq€!

n(abgelegt unter Faszikel 2 der Untersuchungsakten).

Befragung im Sinne von Art. 27g und 27h RVOV i.V.m. Art. 12 Bst. c VwVG der foh

genden Personen (abgelegt unter Faszikel 4 der Untersuchungsakten):

a. Jean-Philippe Gaudin,ehem. Direktor NDB

b Fuhrungs und EInsatzunterstutzung NDB

c. Roger Eric Schärer, Auftragnehmer des fraglichen Dienstleistungsertrages
d AssIstenz NDB

e. B@mmunikation NDB
f. a n, iuristische Mitarbeiterin im Rechtsdienst NDB

g Ressourcer NDB

Einholung von Auskünften der folgenden Personen zur Frage, ob sachdienliche

Angaben gemacht werden können, mit nachfolgendem Verzicht auf eine Befra

gung (Korrespondenz abgelegt Faszikel 5 der Untersuchungsakten).

a. Jürg Siegfried Bühler, Stellvertretender Direktor NDB

b AB ND

Stab NDB

d, Marc SiegenthaËer. Stellvertretender Generalsekretär VBS

Edition weiterer relevanter Aktenstücke (abgelegt unter Faszikel 6 der Untersu-

chungsakten).

Seitens Roger E. Schärer wurden dem Untersuchungsbeauftragten eine Vielzahl von

unaufgeforderten elektronischen Eingaben zugestellt. Jene Eingaben, welche inhalt-

lich einen direkten Bezug zur vorliegenden Administrativuntersuchung aufweisen, sind

unter Faszikel 7 der Untersuchungsakten abgelegt.
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III. Feststellungen

1. Hergang des Vertragsverhältnisses zwischen dem NDB und Roger E. Schärer

a) Rechtserheblicher Sacherhah

Der damalige Direktor NDB, Jean-Philippe Gaudin, äusserte anlässlich seiner Befragung

vom 24. Mai 2022, bei seinem Amtsantritt in der Westschweiz über ein breites Netzwerk

verfügt zu haben, in der Deutschschweiz aber weitere Kontakte benötigt zu haben, um

der Wirtschaft, dem Parlament und der Bevölkerung der Arbeit des NDB näherbringen

zu können. 1 Im Rahmen eines Gesprächs nach Amtsantritt mit einem damaligen Bun-

desrat habe man über Roger E. Schärer gesprochen, welchen der betreffende Bundesrat

als guter Mensch mit guten Kenntnissen der Geopolitik und breitem Netzwerk beschrie

ben habe. Roger E. Schärer sei zuvor für diesen Bundesrat, welchen Jean-Philippe Gau-

din nicht namentlich nennen wollte, tätig gewesen.2 Jean-PhiËippe GaudËn ging davon

aus, dass Roger E. Schärer ihm als Berater dienen könne, sowohl bezüglich Öffentlich-

keËtsarbeit inkl. Medien als auch in Themen, die den NDB betrafen. wIe beispielsweise

Terrorismus, Spionageabwehr und Cyber.3 Roger E. Schärer sei für ihn weder Familie

noch enger Freund gewesen.4

Roger E. Schärer gab an seiner Befragung vom 28. Juni 2022 an, dass er von Jean-
Philippe Gaudin bereits auf sein grosses Kontaktnetz angesprochen worden sei, als die-

ser noch Verteidigungsattachë in Paris gewesen sei. Ein Vertrag sei damals aber noch

kein Thema gewesen, und die Idee einer Beratertätigkeit sei im gemeinsamen Gespräch

entstanden, nachdem Jean-Philippe Gaudin Chef des NDB wurde. Soweit sich Roger E.

Schärer erinnern könne, habe er Jean-Philippe Gaudin vorgeschlagen, in bezüglich Netz-

werk zu unterstützen, weil dessen Rückkehr nach Bern in einem schwierigen Umfeld

erfolgt sei. Sie seien beide <gelbe Offizierew, hätten aber militärisch keinen Bezug auf-

gewiesen und nie zusammen Militärdienst geleistet. Der Kontakt sei nicht über die ge-

meinsame militärische Vergangenheit gelaufen.5

1 Befragung Jean-Philippe Gaudin vom 24.05.2022. Zeilen 82 ff.
2 Befragung Jean-Philippe Gaudin vom 24.05.2022, Zeilen 44 ff. und 58 f.
3 Befragung Jean-Philippe Gaudin vom 24.05.202Z Zeilen 45 f. und 85 ff.
4 Befragung Jean-Philippe Gaudin vom 24,05.2022 Zeilen 61 f.
5 Befragung Roger E. Schärer vom 28.06.2028 ZeIlen 42-51 .
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Uberelnstlmmend mIt dIesen Angaben ausseHe an seiner Befra-

gung vom 17. Juni 2022, dass Jean-Philippe Gaudin im März 2019 die Absicht geäus-

sen habe, Roger E. Schärer, welcher ein guter

gewesen sei, als Berater engagieren zu wollen. Sowohl der Chef Stab NDB,

als auch er hätten Jean-Philippe Gaudin von einem Engagement

Roger E. Schärers abgeraten.6n)estätigte gegenüber dem Untersu-

chungsbeauftragten schriftlich, dass sich

= negativ über Roger E. Schärer geäussert habe, weshalb er sich in der Folge
nach dem Vertragsschluss absichtlich und konsequent aus all den Kontakten zwischen

Roger E. Schärer und dem NDB bzw. Jean-Philippe Gaudin herausgehalten habe.7W
gab weiter an, seine ablehnende Haltung auch gegenüber Marc Sie

genthaler (Stellvertretender Generalsekretär VBS) geäussert zu haben, welcher ihm mit-

teilte, dass es mIt Roger E. Schärer eine Vorgeschichte gebe, im Rahmen derer das VBS

schlechte Erfahrungen mit Roger E. Schärer gemacht habe. Es habe <irgendeine Ge-

Marc Siegenthaler hätte ihm

empfohlen, von einem Engagement Schärers durch Jean-Philippe Gaudin abzuraten.

Diese Botschaft habe er Jean-Philippe Gaudin übermittelt und ihn gebeten, dies direkt

mIt dem GS VBS oder dem damaIIgen zu besprechen Ob

Jean-Philippe Gaudin seinem Rat gefolgt sei, könne er nicht beurteilen; sein Bauchge-

fühl sage ihm, dass er dies vermutlich mit der VDS-Spitze nicht besprochen habe.8

Berater von

schichte> mit gegeben, und

abB

Marc Siegenthaler bestätigte gegenüber dem Untersuchungsbeauftragten schriftlich.

dass er anlassllch eines bIlateralen Gesprachs vom 19 Man

2019 von einer Zusammenarbeit mit Roger E. Schärer abgeraten zu haben.9

gab auf Anfrage des Untersuchungsbeauftragten schrIftIICh an,

dass Ihm der ehemaIIge DIrektor NDB, negatIV von Roger

E. Schärer berichtet habe, als dieser für den NDB habe arbeiten wollen. Aus diesem
Grund habe er sich absichtlich und konsequent aus all den Kontakten zwischen Roger

E. Schärer und dem NDB bzw. Jean-Philippe Gaudin herausgehalten.10 Vor diesem Hin-

tergrund wurde auf eine Befragung verzichtet.

6 Befraaunal

8 Befraauna

1c E-Mail

17.06.2022, Zeilen 49 ff.
7 E-MaIl vom 01 .07.2022, 1 1 :57 Uhr (Faszikel 5 der Untersuchungsakten)

17.06.2022, Zeilen 51-59.
9 E-Mail Marc Siegenthater vom 08.07,2022, 13:57 Uhr (Faszikel 5 der Untersuchungsakten).

01.07.2022, 1 1 :57 Uhr (Faszikel 5 der Untersuchungsakten).
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Ob er ebenfalls über die Absicht zum Vertragsschluss informiert war, ist nicht bekannt.

kann aber angesichts der Schilderungen der übrigen involvierten Personen offenblei-
ben

b) Schlussfolgerungen

Gestützt auf den rechtserheblichen Sachverhalt ist davon auszugehen, dass die Absicht

zum Vertragsschluss im Gespräch zwischen Jean-Philippe Gaudin und Roger E. Schärer

zustande kam. Es gibt keinerlei Hinweise, welche auf ein simuliertes Rechtsgeschäft

bzw. auf einen <Gefälligkeitsvertrag> zugunsten von Roger E. Schärer schliessen lies-

sen, zumal Jean-Philippe Gaudin und Roger E. Schärer weder eine gemeinsame militä-

rische Vergangenheit oder eine anderweitige persönliche bzw. berufliche Verbunden-

heit aufweisen.11 Von der Absicht zum Vertragsschluss wusste nebst den Jean-Philippe

Gaudin und Roger E. Schärer nur eine kleine Anzahl an Personen; gemäss Untersu-

chungsergebnls waren dIes nachweISIICh und Marc Slegenthaler

2. Zustandekommen der Dienstleistungsverträge Nr. 2019-0777 vom 01.05.2019

bzw. vom 14.02., 18.02. und 06.03.2020

a) Rechtserheblicher Sacherhalt

Gemäss den Aussagen von Jean-Philippe Gaudin habe er sich intern an
=ewendet, als er sich entschlossen habe, Roger E. Schärer als Berater zu en-

- nachdem dieser NDB-intern Abklärungen
rechtlicher und finanzieller Art getätigt hat - bestätigt, dass es möglich sei, einen ent-

sprechenden Dienstleistungsvertrag abzuschliessen. Roger E. Schärer habe Jean-Phi-

lippe Gaudin seine Vorstellungen über Art und Höhe der Entschädigung mitgeteilt, und

habe ihm bestätigt, dass eine Entschädigung von CHF 5'000.00

pro Monat zzgl. Spesen möglich sei. Das Honorar von CHF 60'000.00 pro Jahr sei ent-

sprechend zwischen Roger E Scharer und Ihm auf Vorschlag desl

Meinvernehmlich festgelegt worden. Er sei selbstverständlich davon ausgegangen,

rechtlich abgeklärt habe; er habe ihm zu 100 %

gagieren, habe ihm

dass der

vertraut.12

11 Zu den Eckwerten des militärischen bzw. beruflichen Werdegangs von Jean-Philippe Gaudin vgl. E-Mail
voR' Bm 06.05.2022, 1 6:10 Uhr (Faszikel 6 der Untersuchungsakten),
12 Befragung Jean-Philippe Gaudin vom 24.05.2022, Zeilen 5(F58.
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Die Budgetfrage habe er ebenfalls in die Kompetenz des Chefs Ressourcen gelegt.13
Was die Modalitäten des Vertrags betreffen, habe er darauf vertraut, dass alles richtig

vorbereitet worden sei durchUB und den Rechtsdienst des NDB.14

Roger E. Schärer bestätigte anlässIIch seIner Befragung, dass er sich mit Jean-Philippe

Gaudin mündlich über die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit verständigt habe.

Seine Entschädigung beIm NDB sei bewusst tief angesetzt werden; er habe der Schweiz

dienen wollen und sei nicht interessiert gewesen an dem Geld. Seine Entschädigung im

Rahmen der vorgängigen

deutlich über dem Honorar für die Tätlgkett für den NDB gelegen.15 Roger E. Schärer
hatte keine Kenntnis von den NDB-internen Abläufen für diesen Abschluss des Man-

datsvertrages bzw. generell von den Beschaffungsregeln für Güter und Dienstleistun-

gen des NDB.

Tätigkeit für B habe

bestätigt im Wesentlichen die Aussagen von Jean-Philippe Gau-

din zum internen Ablauf. Grundsätzlich würden Beschaffungsaufträge im internen (ab-

geschotteten) Geschäftsverwaltungssystem (Anm. des Untersuchungsbeauftragten:

gemeint ist SiLAN) erfasst, und die internen Dienste würden anschliessend dazu Stel-

lung nehmen. Da Jean-Philippe Gaudin dieses System seines Wissens nie benutzt habe,

seien seine Aufträge stets mündlich an ihn gerichtet worden, und er habe sie dann dem

Rechtsdienst bzw. den Finanzen zur Prüfung/Abklärung weitergeleitet. Jean-Philippe

Gaudin habe ihm beschieden, einen Vertrag mit Roger E. Schärer machen zu wollen, und

ihm den Leistungsgegenstand in französischer Sprache diktiert. Der so entstandene

Vertrag sei dann an den Rechtsdienst und die Finanzen gegangen, wobei das Ganze

zunächst im Auftrag von Jean-Philippe Gaudin mit einer anonymen Vertragsversion

(d.h. ohne namentliche Bezeichnung des Auftragnehmers) durch diese beiden Stellen

gelaufen sei.16 Er habe sich direkt an die betreffende Person im Rechtsdienst gewendet

und diese direkt gefragt, ob dieses Anliegen des Direktors möglich sei. Die Frage sei

gewesen1 ob man den Vertrag so machen könne, nicht, ob es üblich oder unüblich sei.17

Die betreffende Mitarbeiterin,aB, wurde auf Anweisung des Direktors

NDB darauf hingewiesen, dies vertraulich zu behandeln;

13 Befragung Jean-Philippe Gaudin vom 24.05.2a22, Zeile 70.
14 Befragung Jean-Philippe Gaudin vom 24.05.2022, Zeilen 98 f.
15 Befragung Roger E. Schärer vom 28.06.2022, Zeilen 5840 und @67.

17.06.2022, Zeilen 61-70.
17.06.2022. ZeIlen 9598.: 3 ::1:: 3::::



Die Finanzen seien ebenfalls

involviert gewesen zur Prüfung des <Zahlenteils>, d.h. Budget, buchhalterischer Ablauf

und Zahlungsvollzug.18 Er könne bestätigen, dass der Vertrag von der Grössenordnung

her bzw. aus Budgetgesichtspunkten absolut opportun und zulässig gewesen sei.19 Der

Vertrag sei vom Rechtsdienst nicht als mustergültig bezeichnet worden. Aus heutiger

Sicht könne er sagen, dass Dienstleistungsverträge beim Bund mit Pauschalhonoraren

nicht zulässig seien, wobei ihm dies im Zeitpunkt der Vertragsredaktion noch nicht be

wusst gewesen sei.28

,ei nicht direkt informiert worden

im Rechtsdienst NDB, gab an ihrer Befragung an, dass

normalerweise alle Beschaffungen über den BAM-Prozess (Bedarfsanmeldung) reinkä-

men, was bei dem hier interessierenden Dienstleistungsvertrag nicht der Fall gewesen

sei eines Morgens ungefähr im ersten Quartal 2019 zu ihr

gekommen und habe ihr diesen Vertrag vorgelegt, wobei die Vertragspartei geschwärzt

gewesen sei. Er habe sie gebeten, einmal edarüberzuschauen» und zu beurteilen, ob

alles im Vertrag enthalten sie, was darin stehen müsse. Sie habe den Vertrag durchg&

lesen und eine Stelle entdeckt, an der der Name der Vertragspartei (Schärer) nicht ge-

schwärzt gewesen sei. DaraufhIn habe sie im Internet recherchiert, viele Leserkommen-

tare gefunden und sich gefragt, was man im NDB mit so einer Person wolle. Sie habe

daraufhin sinngemäss informiert, dass der Vertrag grundsätzlich

vollständig sei, dieser aber einen BAM-Prozess durchlaufen

n habe daraufhin sinngemäss erwidert, dass man dies nicht wolle. Er habe den Auf-

trag erhalten, den Vertrag zu erstellen und den habe er wohl auch selbst redigiert. Wenn

sie SICh rIChtIg erinnere, habeluch nICht gewusst, was man ge
nati von Roger E Schärer wolle habe dann den Vertrag genom-

men, und für sie sei die Sache damit

keinen Druck auf sie ausgeübt, und sie könne sich nicht mehr erinnern, ob sie gebeten

worden sei, den Namen Schärer geheim zu halten.22

sie sich richtig erinnere, gerade dazugekommen,

Büro gewesen sei, da sie im gleichen Büro arbeiten.

Mitarbeiterin

müsse

erledigt gewesen.21

Die

als

labe

Ii, wenn

lei ihr im

17.06.2022, Zeilen 102-106.
17.06.2022, Zeilen 7+78.
17.06.2022, Zeilen 144 f. und 149.

07.07.2022, ZeIlen 67-82.
07.07.2022. ZeIlen 174 und 1 77.
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Sie wusste von Roger E. Schärer, und zwar bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses,

hatte aber eigentlich nichts damit zu tun. Der Vertrag sei anschliessend durch=
Im GEVER edasst worden 23

NDB, gab anlässlich seiner Befragung an, dass er

den Vertrag am 27. Juni 2019 erhalten und daraufhin eine interne Bedarfsanmeldung

(BAM) Im internen GEVER erstellt habe. Davor habe er keine Kenntnis von diesem Ver-

trag gehabt Am gleIChen Tag habe e eine MaIl geschrIeben, mIt

welcher er diesen auf gewisse Dinge (gemeint sind Unstimmigkeiten) hingewiesen

habe, welche ihm aufgefallen seien. Diese Nachricht sei ebenfalls im GEVER abgelegt.

Er habe sie nun gefunden; zuvor habe er gar nicht mehr gewusst, dass er dies geschric

ben habe.24 Sie seien vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Er habe darauf hinge

wiesen, dass die Leistungen nicht nachvollzogen werden können, wenn Pauschalhona

rare ausgerichtet werden, weshalb normalerweise die Leistungen mit Stundenansätzen

erfasst würden.25 Betreffend Abklärungen zum finanziellen Spielraum könne er sich

nicht mehr genau erinnern.

nach dem Budget erkundigt habe, weil er ja habe wissen müssen, ob genug Geld vor-

handen sei, um den Vertrag dann auch erfüllen zu können.26 Er habe die Finanzierung

des Auftrages geklärt, aber nicht im normalen BAM-Prozess, sondern aufgrund einer
welche er mündlich beantwortet habe.27

Ressourcen

Er denke aber. dass sich :ich schon

Anfrage vonl

b) Schlussfolgerungen

Das fragliche Vertragsverhältnis mit Roger E. Schärer ist nicht im Rahmen eines or-
dentlichen Beschaffungsprozesses zustande gekommen. Tatsächlich war nur ein klei-

ner Kreis an Personen in die internen Abläufe bis zur Unterzeichnung des Vertrages in-

volviert, namentlich Jean-Philippe

Es ist davon auszugehen, dass noch andere Personen im NDB

informell über die Absichten zum Vertragsschluss erfahren haben, wie beispielsweise

dIe weIche Im gleIChen

chen aber keine eigentliche Rolle im Prozess zukam.

Gaudin

Büro wie lrbeitet, weI-

07.07.2022, Zeilen17%181,185 und 187.
13.07.2022, Zeilen 6&74.
13.07.2022, Zeilen 9496.
13.07,2022. Zeilen 122 f.
13.07.2022. ZeIlen 1 62 f. und 166 f.
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Aufgrund der Aussagen der involvierten Personen lässt sich der Ablauf schlüssig rekon-

struieren. Jean-Philippe Gaudin hat sich, nachdem er sich mit Roger E. Schärer über

Leistungsgegenstand und Entschädigungsvorstellungen unterhalten hatte, direkt an

und diesem in französischer Sprache den Leistungsge-

genstand des Dienstleistungsvertrages diktiert sowie die gewünschten Modalitäten b&

kannt gegeben, verbunden mit dem Auftrag, einen entsi)rechenden Vertragsschluss vor-

zubereiten. Wenngleich Jean-Philippe Gaudin dies nicht explizIt bestätIgte, scheint es

kaum zweIfelhaft, dass er um DIskretIon beI der Vertragsredak-

tion anhielt; anders liesse sIch

dentlichen Beschaffungsweg beschrttt und stattdessen einzelnen Personen Im NDB mit

anonymisierten und teilweise unvollständigen Informationen bzw. Unterlagen bediente
dass ein ordentlicher BAM-Prozess nicht erwünscht

sei. Aus den Aussagen mehrerer involvierter Personen ergibt sich, dass einem Engage-

ment Roger E. Schärers kritisch begegnet wurde und, folgt man den Aussagen vonW
man Jean-Philippe Gaudin sogar explizit von einem Engagement ab-

riet. Nachdem für dieses Vertragsverhältnis die GeheImhaltung nicht betroffen:28 und

der Vertrag intern für alle Mitarbeitenden im GEVER auffindbar in war, dürfte die Anwei-

sung zur Diskretion in erster Linie darauf zurückzuführen sein, dass sich Jean-Philippe

Gaudin bewusst war, dass sich ein Engagement Schärers aufgrund dessen umstrittener

Person als politisch heikel erwies, und weil es wohl auch nicht als alltäglich erwies, dass

ein Direktor NDB über einen persönlichen Berater verfügte. Soweit der Untersuchungs-

beauftragte weiss, ist es zudem völlig unüblich, dass Direktorinnen bzw. Direktoren von

Bundesämtern über <persönliche Berater> verfügen. Nach entsprechender Instruktion

durch Jean-PhIIIppe Gaudln hat vermutIICh den fraglichen Ver-

tragstext selbst redlglert und diesen anschliessend direkt einer für Beschaffungsrecht

zuständIgen MitarbeIterin des Rechtsdlenstes, , in anonymislerter

Form zur Durchsicht vorgelegt, wobei es allerdings versäumt wurde, den Namen von

Roger E. Schärer durchgehend zu

auftragsgemäss nur, ob dieser Mandatsvertrag gemäss den Vorgaben der Bundesver-

waltung vollstandlg war und InformIerte gleIChzeItIg, dass ein

BAM.Prozess erforderlich sei, was dieser aber als unerwünscht bezeichnete.

ewandt

nicht erklären. dass nicht den or

ormierte

schwärzen lrüfte in der Folge

:: :: 1::3:: 31 17.06,2022, Zeilen 82 f
.07.2022, Zeilen 191 und 198 f.
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ob ein entspr&

chendes Budget für einen derartigen Dienstleistungsvertrag vorhanden sei, was dieser

bestatigte Welche Informatlonenur dIese Elnschatzung zur Vedu-

gung standen, bzw. ob er um den Leistungsgegenstand und die Person des Auftragneh-

mers wusste, lässt sich nIcht mehr rekonstruieren, da

erinnern können. Schlüssig erscheint jedoch.

fraglichen Vertrag erstmals am 27. Juni 2019, also fast

zwei Monate nach dessen Unterzeichnung zu Gesicht bekam. Diese Aussage wird be

stätigt durch einen entsprechenden Eintrag um GEVER vom 27. Juni 2019, 17:08:56, und

durch eine E MaIl von an vom 27 JunI 2019

zum Vertragstext anbrachte.30

erkundigte sich zudem bei

sich

nicht mehr genau
en

17:38, mR welcher

Es steht ausser Frage, dass mit dem fragIIchen Vorgehen die einschlägigen Weisungen

über die Beschaffung von Gütern und DIenstleistungen durch den Nachrichtendienst

des Bundes NDB (WBe NDB) vom 5. September 201731 nicht eingehalten wurden. Ins-

besondere aus den Aussagen
sich1 dass den intern involvierten Personen die Notwendigkeit eines internen ordentli-

chen Beschaffungsprozesses bekannt war, und dass den vorg&

sehenen Prozess bewusst umging, wenn wohl auch auf Anweisung von Jean-Philippe

(,audln hIn Ob PhIIIppe Gaudln expIIZIt dazu anhIelt, den Internen

Beschaffungsprozess zu umgehen, lässt sich nicht restlos klären. Unzweifelhaft er-

scheInt Jedoch1 dass er um DIskretIon anhIelt. Zudem musste

Jean-Philippe Gaudin zumindest im Rahmen der Verlängerung des Vertragsverhältnis-

ses mit neuem Dienstleistungsvertrag vom 14.02./18.02./06.03.2020 die Umgehung
der internen Beschaffungsvorgaben bewusst gewesen sein, nachdem er persönlich am

10. September 2019 die aktualisierten Weisungen über die Beschaffung von Gütern und

Dienstleistungen durch den Nachrichtendienst des Bundes NDB (WBe NDB) in Kraft

setzte.32 Mit dem fraglichen Vorgehen wurden zudem weitere beschaffungsrechtliche

Grundsätze ausser Acht gelassen.

!rgibt

30 SIehe Beilagen zum Protokoll der Befragung vonf om 13.07.2022.

31 Siehe Beilage zur EMail voR–nm 07.07.2022, 1292 Uhr (Faszikel 6 der Untersu-
chungsakten).
32 sIehe BeIlage zum Protokoll der Befragung von Jn 13.07.2022.
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Es fand keine Offertstellung durch Roger E. Schärer statt, und im Vertrag wurde ein ma

natlictles Pauschalhonorar von CHF 9000.00 mit Kostendach von CHF 60' C)00.00 pro

Jahr (bei der Formulierung <Das Kostendach beträgt CHF 60'C)00 pro Monat...> im ersten

Dienstleistungsvertrag handelt es sich um ein offenslchtliches redaktionelles Versehen,

welches im Rahmen der Vertragsverlängerung korrigiert wurde) vereinbart, was in sich

widersprüchlich ist, da bei einer Pauschalentschädigung ein Kostendach obsolet ist. Die

vereinbarte Pauschalentschädigung dürfte wohl nicht per se als unzulässig einzustufen

sein33, erscheint jedoch angesichts der Vertragsdauer und der Höhe der Entschädigung

als äusserst unüblich, zumal sie keinerlei Leistungskontrolte zulässt (was vorIIegend
nicht zuletzt auch dazu führt, dass sich die im Rahmen des Vertrages erbrachten Leis-

tungen von Roger E. Schärer weitestgehend nicht objektivieren iassen). Bei einem der-

art offen forrrlulierten Leistungsgegenstand, bei welchem sich die Leistungen weder in-

hattlich genau bestimmen noch umfangmässig quantifizieren lassen, wäre eine Ent-

schädigung nach Aufwand mit Kostendach nach Auffassung des Untersuchungsbeauf-

tragten unter Beachtung der Grundsätze der Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Spar-

samkeit zwingend gewesen.

Festzuhalten ist aber auch, dass mit der Umgehung der ordentlichen Beschaffungsvor-

gaben allem Anschein nach nicht das Ziel verfolgt wurde, eine beschaffungsrechtlich

nicht zulässige Vergabe durchführen zu wollen. Aus den Aussagen der involvierten Per-

sonen ergibt sich, dass sowohl Gegenstand als auch Rahmenbedingungen des fragli-

chen Vertrages in rechtlicher und finanzieller Hinsicht als opportun und angemessen zu

betrachten sein dürften und das Vertragsvolumen prima vista eine freihändige Vergabe

zulässt, was vermuten lässt, dass der Dienstleistungsvertrag vermutlich auch bei Ein-

haltung des vorgesehene Beschaffungsprozesses zustande gekommen wäre. Immer-
hin wurden ja je eine Prüfung der rechtlichen und finanziellen Rahmënbedingungen vor-

genommen, wenn auch ausserhalb des vorgesehenen Prozesses und nur rudimentär.

Die Umgehung des Beschaffungsprozesses scheint in erster Linie dazu gedient zu ha-

ben, den Personenkreis, welcher um ein persönliches Beratungsmandat zugunsten des

Direktors NDB und um die (umstrittene) Person von Roger E. Schärer wusste, möglichst
klein zu hatten.

33 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Bundes für Dienstleistungsaufträge, Ausgabe Sep
amber 2016, Stand September 201 6, lassen eine Vergütung entweder nach Aufwand mit Kostendach oder
zu Festi)reisen zu (sIehe ZIff. 7.1).
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3. NDB-Interner Ablauf der Vertragserfüllung

a) Rechtserheblicher Sacherhatt

In den Akten des NDB findet sich eine lückenlose Dokumentation der Rechnungs- und

Zahlungsvorgänge, woraus sich ergibt, dass Roger E. Schärer für sämtliche Monate der

Vertragsdauer, d.h. von Mai 2019 bis und mIt Juni 2021, das vorgesehene Pauschalha

norar von CHF 5000.00 pro Monat zuzüglich Spesen ausbezahlt wurde. Für jeden Ma

nat liegt eIne entsprechende Rechnung von Roger E. Schärer vor, welche das Honorar

sowie die von ihm geltend gemachten Spesen ausweist. Die Honorarrechnungen wur-

den elektronisch eingereicht, jeweils durch Jean.Philippe Gaudin

W vislert und anschliessend zur Bezahlung weitergeleitet, wobei vereinbart war,
dass Jean-Philippe Gaudin für die RichtigkeIt der in Rechnung gestellten LeIstungen und

Budgets verantwortlich war.34 Jean-Phi-

lippe Gaudin gab an, nie Belege kontrolliert zu haben, wie es gemäss Ziff. 5.2 der Dienst-

leistungsverträge erforderlich gewesen wäre. Er habe keinen Anlass gehabt, an den

Auslagen zu zweifeln, und die Spesen scheinen ihm vertretbar gewesen zu sein.35 Roger

E. Schärer bestätigte, dass von ihm nie Spesenbelege verlangt wurden.36
Wwles mIt E MaIl an vom 27 JunI 2019, 17 38 Uhr, unter an

derem darauf hin, dass für Auslagen bzw. Spesen ein Beleg zu verlangen bzw. nicht

belegte Auslagen zu streichen sind, und dass angesichts des vereinbarten Pauschalho-

norares die erbrachten Leistungen dokumentiert werden sollten.37 Ob diese Botschaf'

ten bei Jean-Philippe Gaudin angekommen ist, lässt sich nicht abschliessend beurtei-

bejahte dies, schloss aber sprachliche Schwierigkeiten nicht

aus, während Jean-Philippe Gaudin sich nIcht an ein solches Gespräch erinnern konnte

und angab, die Nachricht nIe gesehen zu haben.38 in der Folge wurde davon ausgegan-

gen, dass die Prüfung der Spesenbelege in der Verantwortung des Direktors NDB liege

(vgl. den entsprechenden handschriftlichen

norarrechnung für Januar 2020 vom 25. Februar 2020).

für die Einhaltung des

Hinweis von luf der Ha

34 Befragung Jean-Philippe Gaudln vom 24.05.2022, Zeilen
17.06.2022, ZeIlen 154-1 58 und 161 f.
35 Befragung Jean-PhiIIppe Gaudin vom 24.05.2022, Zeilen 173 und 180 f., 190 f. und 202 f.
36 Befragung Roger E. Schärer vom 28.06.2022, Zeilen 76 ff.

136 f., Befragung

13.07.2022.37 siehe Beilage zum Protokotl der Befragung von
38 Befragung JearbPhilippe Gaudin vom 24.05.2022, Zeilen 17&1 78, Befragung
17.06.2022. ZeIlen 170 f., 17$178 und 183 f.



-14-

b) Schlussfolgerungen

Festzuhalten ist, dass der Vertrag seitens NDB für die gesamte effektive Vertragsdauer

vollständig erfüllt wurde, wobei stets das vereinbarte monatliche Pauschalhonorar von

CHF 5' C)00.00 zzgl. sämtliche der geltend gemachten Spesen ausbezahlt wurden. Spe

senbelege wurden entgegen der im Dienstleistungsvertrag vorgesehenen Nachweis'

pflicht nie eingefordert bzw. kontrolliert, wobei man sich intern damit zufriedengab bzw.

absicherte, dass dies in der Verantwortung des Direktors NDB liege. Auch hier offenbart

sich eine Folge einer nach Auffassung des Untersuchungsbeauftragten problemati-

schen Führungskultur, welche dazu führte, dass intern nicht auf jeder Stufe die lücken-

lose Einhaltung der Vorgaben bezüglich Prüfung von Rechnungen und Belegen einge

fordert werden konnten. Allerdings ist auch festzuhalten, dass sich die geltend gemach-

ten Spesen prima vista tatsächlich nicht als offensichtlich unangemessen erscheinen.

Sie betragen gesamthaft (exkl. Beschaffung der Leuchttürme) knapp 5 % des Honorar-

volumens, was nicht als besonders auffällig bezeichnet werden kann. Die Ansätze für

die gelten gemachten Bahnreisen entsprechen dem für die geltend gemachte Strecke

anwendbaren Tarif und weisen jeweils einen Bezug zu einem effektiven Treffen bzw.

einer Aktivität auf. Die übrigen Positionen, namentlich Telefonate, Zeitungen und Porti

lassen sich nicht überprüfen, erscheinen aber auch in einem gerade noch vertretbaren

Rahmen zu liegen. Sämtliche ausbezahlten Leistungen sind gemäss Bestätigung von

der Kostenzusammenstellung des NDB enthalten. 39 Es gibt kei-

nen Hinweis darauf, dass weitere Leistungen an Roger E. Schärer getätigt wurden.

4. Leistungserbringung durch Roger E. Schärer

a) RechtserhebJicher Sacherhalt

Gemäss Aussagen von Jean-Philippe Gaudin rapportierte Roger E. Schärer ausschliess-

lich an ihn. Intern hätten nicht viele Leute vom Kontakt zu Roger E. Schärer gewusst. Es

sei nIcht geheim gewesen, sei aber auch nicht offiziell kommuniziert worden.40 Er habe

keine Aufzeichnungen gemacht für sich aus den Treffen und der Kommunikation mit

Roger E. Schärer. Es habe bei den Treffen immer eIne Agenda gegeben, und manchmal

habe er von Roger E. Schärer Dokumente erhalten, deren Inhalt ausschliesslich aus öf-

fentlich zugänglichen Informationen stammte. Das habe er alles vernichtet.

13.07.2022. Zeilen 231 und 234
'n Befragung Jean.PhIIIppe Gaudln vom 24.05.2022, Zellen 21 &221 .

39 Befraauna
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Von Roger E. Schärer habe er keine Aufzeichnungen seiner Tätigkeiten verlangt. Auch

im Jahr 2020, d.h. im ersten Corona-Jahr, habe es regelmässige Kontakte gegeben, vor-

wiegend aber telefonisch und nicht physisch. Wenn man sich getroffen habe, habe

seine AssistentIn oft die Terminvereinbarungen gemacht. Teilweise habe man sich in

seinem Büro, teilweise aber auch auswärts getroffen.41 Es habe eine regelmässige Be'

richterstattung gegeben. manchmal zwei bis drei Mal pro Woche, manchmal aber auch

mal jede zweite Woche.42 Roger E. Schärer habe nie Informationen von ihm erhalten.43

Zusammenfassend hielt Jean-Philipp Gaudin fest, dass Roger E. Schärer es gelungen
ist, ihm beim Aufbau eines Kontaktnetzes in der Deutschschweiz zu helfen. Dank Roger

E. Schärer habe er die Gelegenheit gehabt, mit Journalisten der NZZ und Tamedia einen

direkten Kontakt zu pflegen, ohne dass er als Urheber dieser Bemühungen wahrgenom-

men wurde. Diese habe positiv Wirkungen für den NDB gehabt in Form von wohlwollen-

den Artikeln, was ein guter Erfolg gewesen sei. Roger E. Schärer habe den Auftrag voll

erfüllt, wobei öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen wahrscheinIIch etwas

weniger gemacht wurden. Roger E. Schärer habe ja nur einige Stunden pro Woche für

lhn gearbeitet, und er sei zufrieden gewesen mit dessen Leistungen, ansonsten hätte er

den Vertrag nicht verlängert. Er habe von dessen Inputs direkt profitiert und indirekt

auch der NDB. Er würde dessen Dienste wieder beanspruchen.'H Auf konkrete Positia

nen der Honorarrechnungen von Roger E. Schärer angesprochen konnte sich Jean-Phi-

lippe Gaudin grösstenteils nicht mehr erinnern, worum es sich dabei inhaltlich han-

delte45; in einzelnen Fällen war eine grobe Zuordnung zu einer geopolitischen Ausgangs-

lage oder zu einem Kontakt noch möglich.46

Roger E. Schärer bestätigte, dass er ausschliesslich direkt an Jean-Philippe Gaudin rap-

portierte. In der Art der Auftragserfüllung sei er völlig frei gewesen.47 Sie hätten sich

immer mündlich ausgetauscht, meistens wöchentlich und manchmal auch am Sonntag,

wenn er etwas Wichtiges gehabt habe. Dies sei meistens telefonisch gewesen. Unge-

fähr alle zwei Monate sei er nach Bern gefahren, und man habe sich häufig zum Essen

getroffen. Zudem habe er häufig E-Mails geschrieben, Briefe hingegen nie. Bei sich habe

er nie etwas dokumentiert, er habe immer alles im Kopf gehabt.48

41 Befragung Jean-Philippe Gaudin vom 24.05.2022, ZeIlen 213-125, 1 94 und 212.
42 Befragung Jean-Philippe Gaudin vom 24.05.2022, Zeilen 326-328 f.
43 Befragung Jean-Philippe Gaudin vom 24.05.202Z ZeHen 227 f.
a Befragung Jean-Philippe Gaudin vom 24,05.2022, Zeilen 124 f., 289'293 und 322-330.
45 Befragung Jean-Philippe Gaudin vom 24.05.202Z Zeilen 236, 250, 291, 261 , 284. 297, 301 und 316.
46 Befragung Jean.Philippe Gaudin vom 24.05.2022, ZeHen 240, 275 ff., 289 und 31 0 f.
47 Befragung Roger E. Schärer vom 28.06.2022, Zeilen 1 14 und 118.
48 Befragung Roger E. Schärer vom 28.06.2022, Zeilen 82, 8 G88, 91-94, 98, 1 01 und 109 f.
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Inhaltlich schliesse er sich der Qualifikation seines Auftraggebers an. Wenn er beIspiels-
weise Persönlichkeiten

konnte, dann sicher auch dem Direktor des NDB.49 Auf konkrete Positionen seiner Ha

norarrechnungen angesprochen, führte er unter anderem aus, er habe:

sich im August 2019 mit einem irakischen Diplomaten getroffen, weil er Informati-

onen über den Zustand des iraks, die Terrorlage, die Wirtschaft und die Zukunft

des Landes wollte, wobei er Jean-Philippe Gaudin über dieses Treffen orientiert
habe;50

im September 2019 an einem Treffen mit USIS (United States InformatIon Ser-

vices) teilgenommen, wobei das Ziel die Informationssammlung gemäss seinem

Auftrag gewesen sei und er (immer) als Präsident der Swiss European Networking

Agency an derartigen Treffen teilgenommen habe;51

sIch Im Oktober 2019 mit einem Diplomaten von Saudi-Arabien getroffen, weil sich

aus Schweizer Optik bezüglich Saudi-Arabien eine Vielzahl von Interessen ergä-

ben;52

im November 2019 in Genf die Mitarbeiterin vonetroffen und sei

auch noch zuregangen,53
im Dezember 2019 einen Neujahresversand an seine internationalen Kontakte im

Bereich Geheimdienst, welche für sein Netzwerk wichtig seien, gemacht, wobei er

Jean-Philippe Gaudin empfohlen habe, selbst einen Versand zu machen;A

im Februar 2022 NetzwerkpfËege mit einem Journalisten der NZZ betrieben;55 und

im MaI 2021 in München der =getroffen und sich um deut-

sehen Antiterrorgesetz informiert.56

lutzen stiften

Auf eine sich bei den Akten des NDB befindliche €Besprechungsagenda> für den

07. November 2019 angesprochen gab Roger E. Schärer an. man habe sich über Bot-

d=
von Jean-Philippe Gaudin. unterhalten.

49 Befragung Roger E. Schärer vom 28.06.2022, Zeilen 12$1 27
50 Befragung Roger E. Schärer vom 28.06.2022, Zeilen 1 39 und 143 f.
51 Befragung Roger E. Schärer vom 28.06.2022, Zeilen 149-1 51.
52 Befragung Roger E. Schärer vom 28.06.2022, Zeilen 1 55 f.
53 Befragung Roger E. Scträrer vom 28.06.2022, Zeile 161 .
54 Befragung Roger E. Scträrer vom 28.06.2022, ZeIlen 167-169.
55 Befragung Roger E. Schärer vom 28.06.2022, Zeilen 167-1 69.
56 Befragung Roger E. Schärer vom 28.06.2022, ZeIlen 185 f.
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Zudem habe er eine politische Lagebeurteilung vorgenommen und Jean-Philippe Gau-

din eine Analyse vorgetragen, welche Mttglieder des Bundesparlamentes hinter ihm

als Direktor NDB stehen, bzw. die politische Lage für ihn eingeschätzt mit besonderem

Blick auf die Verbindung zwischen Politik und Nachrichtendienst. Thema sei weiter ge

wesen, wie die ParteIen Die Mitte, SP und Grüne zur Armee, zur Sicherheit und zum

NDB stehen.57 Auf Vorhalt der eInzelnen Leistungsgegenstände des Dienstleistungs-

vertrages sowie auf Frage nach je einem konkreten Beispiel gab Roger E. Schärer an,

dass er eine Stunde lang erzählen könne und nichts Konkretes sage, da die Untersu-

chungsorgane sich dies selbst vorstellen könnten.58 Seine InformatIonen habe er stets

aus seinem breit abgestützten Netzwerk und aus der Presse gewonnen.59

In seinen zahlreichen elektronischen Eingaben an den Untersuchungsbeauftragten

wies Roger E. Schärer primär auf zahlreiche Verdienste ausserhalb seiner TätIgkeit für

den NDB hin, worauf mangels Relevanz für die vorliegende Untersuchung nicht näher

eingegangen wird, da die Prüfung der Qualifikationen von Roger E. Schärer nicht Ge

genstand der Administrativuntersuchung bilden. In einer auf die vorliegende Untersu-

chung bezogenen E-Mail zählt Roger E. Schärer die Bereiche auf, in welchen er seine

Beratertätigkeit erbracht habe.60

Die übrigen im Rahmen der vorliegenden Administrativuntersuchung befragten Perso-

nen hatten keine KenntnIs ob und wIe Roger E. Schärer seinen vertraglichen Pflichten

gemäss Mandatsvertrag nachgekommen ist.

In objektiver Hinsicht bezügIIch der Lelstungserfüllung durch Roger E. Schärer liegen

einzIg die in den Akten des NDB befindlichen Korrespondenzen, welche nur deshalb

noch vorhanden sind, weil sich im Empfängerkreis befand (alle weiteren

Informationen, welche per E-Mail an Jean-Philippe Gaudin übermittelt wurden, wurden

gemäss Aussagen von Jean-Philippe Gaudin durch ihn vernichtet). Eine Vielzahl der

Korrespondenz dreht sich um Leuchttürme (waren als Geschenke an die Mitarbeiten-

den des NDB vorgesehen) im Zusammenhang mit dem Abschied von Jean-Philippe

Gaudin und Ist entsprechend für das vorliegende Verfahren nicht von Bedeutung.

57 Befragung Roger E. Scträrer vom 28.06.2022, Zeilen 193 f., 197, 200 ff. und 205.
58 Befragung Roger E. Schärer vom 28.06.202a ZeIlen 21+254,
59 Befragung Roger E. Schärer vom 28.06.2022 Zeile 258.
ea E.MaII Roger E. Schärer vom 25. MaI 2022, 1 2.08 Uhr, abgelegt in Faszikel 7 der Untersuchungsakten.
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In den Akten befindet sIch weiter eine einzige Nachricht, welche direkt an
= geschickt wurde, welche jedoch keine Rückschlüsse auf die Vertragserfüllung

zulässt.61 Inhaltliche Rückschlüsse lassen einzig die folgenden Dokumente zu:

E-Mail-Korrespondenz vom 20. Oktober 2019 und 21 . Oktober 2019;

E-Mail-Korrespondenz vom 06. November 2019 mit <Besprechungsagenda> für

den 07. November 2019;

E-Mail-Korrespondenz vom 14. Dezember 2019 und 16. Dezember 2019; und

E-Mail-Korrespondenz vom 8. Dezember 2020.

Zusammenfassend lässt sIch diesen Unterlagen entnehmen, dass Roger E. Schärer

überTreffen mIt seInen Kontakten berichtete, sich mit der Zusammensetzung von Wahl-

listen sowie der eidgenössischen Räte und KommIssionen befasste, InformatIonen für

Berichterstattung beispielsweise zum Thema Revision des Nachrichtendienstgesetzes

zusammentrug und über einzelne Themen informierte, die ihm wichtig erschienen.

b) Schlussfolgerungen

Weil Roger E. Schärer ausschliesslich Jean-Philippe Gaudin rapportierte und dieser ge

mäss seinen eigenen Angaben keine Aufzeichnungen anfertigte und sämtliche erhalte

nen Unterlagen und Korrespondenz vernichtet hat, lässt sich die VeRragserfüllung

durch Roger E. Schärer nur oberflächlich rekonstruieren. Aus den Honorarrechnungen

und den entsprechenden Aussagen von Roger E. Schärer zu den einzelnen Positionen

lässt sich festhalten, dass Roger E. Sehärer einerseits - gemäss seinen Aussagen im

Rahmen des Auftrages des NDB - Kontakte aus seinem Netzwerk getroffen hat, um für

den NDB bzw. dessen Direktor aus seIner Sicht wichtige Informationen zu gewinnen.

Andererseits scheint eIn wesentlicher Teil seiner Arbeit in der Analyse der medialen Be

richterstattung gelegen zu haben. Aus den wenigen sich bei den Akten des NDB beflnd-

lichen E-Mails von Roger E. Schärer ergIbt sIch, dass er sich zudem nach den Wahlen

des Bundesparlamentes im Jahr 2020 mit der Zusammensetzung der eidgenössischen

Räte und Kommissionen beschäftigte mit dem Ziel, beurteilen zu können, wie das Par-

lament und Kommission dem NDB, VBS und nachrichtendienstlichen Themen generell

gegenüber eIngestellt waren.

-Mail Roger E, Schärer März 2020, 19.33 Uhr.
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Im Übrigen bleiben die TätigkeIten von Roger E. Schärer diffus. da Jean-Philippe Gaudin

kaum konkrete Angaben machte und Roger E. Schärer darauf verzichtete, konkrete Bei-

spIele anzubringen mit der Begründung, der Untersuchungsbeauftragte könne sich
schon selbst vorstellen, welchen Nutzen er gestiftet habe. Festzuhalten ist aber, dass

Jean-Philippe Gaudin offenbar keine konkreten Aufträge erteilte. was bedeutete, dass

Roger E. Schärer in seiner Auftragserfüllung völlig frei war. Nachdem weder Jean.Phi-

lippe Gaudin noch Roger E. Schärer einer Mitwirkungspflicht im vorliegenden Verfahren

unterliegen und keine der übrigen befragten Personen Kenntnis von der Auftragserledi-

gung durch Roger E. Schärer hatte, lassen sich keine elngehenderen Aussagen zur Ar-

bett von Roger E. Schärer machen.

Nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist es. zu beurteilen, ob Roger E.

Schärer den weit gefassten Leistungsgegenstand der Dienstleistungsverträge vollstän-

dig und qualitativ gut erfüllte, bzw. ob die InformatIonen für Jean-Philippe Gaudin
und/oder den NDB relevant bzw. nutzenstiftend waren, zumal die Erkenntnisse diesb&

züglich äusserst oberflächlich ausgefallen sind und für eine entsprechende Einschät-

zung zudem ein nachrichtendienstlicher Hintergrund erforderlich wäre. Festzustellen ist

aber, dass sich Roger E. Schärer gemäss den vorstehenden Erkenntnissen mit Kontak-

ten aus seinem Netzwerk getroffen und entsprechende Informationen an Jean-Philippe

Gaudin weitergegeben hat, aber - wie Roger E. Schärer festhielt62 – immer in seiner

Rolle/Funktion als Präsident seiner Swiss European Networking Agency an solchen

Treffen teilnahm. Zudem hat es nie eine gemeinsame Korrespondenz der Herren Gau-

din und Schärer an die Kontakte in Herrn Schärers Netzwerk gegeben, und es wurde

nicht ein Beispiel eines an Herrn Gaudin vermittelten Kontaktes genannt. Der Untersu-
chungsbeauftragte kann entsprechend nicht nachvollziehen, inwIefern es Roger E.
Schärer gelungen sein soll, dem damaligen Direktor NDB zu einem Netzwerk in der

Deutschschweiz zu verhelfen. Gemäss übereinstimmenden Angaben der Herren Gaudin
und Schärer fand zudem keine Dokumentation des Netzwerkes statt. Dieses wurde

zwar durch Roger E. Schärer gepflegt, aber - soweit ersichtlich - nicht im Namen des

Direktors des NDB. Weiter wurde nicht ein BeIspiel einer öffentlichen oder nichtöffentli-

chen Veranstaltung des Netzwerkes genannt, und es gab gemäss übereinstimmenden

Angaben beider Herren nicht einen einzigen besonderen Auftrag von Jean-Philippe Gau-
din

62 Befragung Roger E. Schärer vom 28.06.2022, Zeile 258.
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Entsprechend muss davon ausgegangen werden, dass die Auftragserfüllung primär in

den Bereichen <Persönliche Politik- und- Medienberatung> und <Regelmässige Bericht-

erstattung an den Direktor NDB> lag.

Auf die Frage, ob die erwähnten Tätigkeiten von Roger E. Schärer mit Blick auf die Best-

immungen des Nachrichtendeinstgesetzes von Bedeutung sind, wird nachfolgend bei

der Beantwortung der gestellten Fragen eingegangen.
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IV. Beantwortung der gestellten Fragen

Neben den vorstehend gemachten Feststellungen zu den verschiedenen Themenkrei-

sen dient die vorliegende Administrativuntersuchung insbesondere dem Ziel, die folgen-

den konkret gestellten Fragen - soweit möglich - zu beantworten:

1. Klärung, welche Aufträge Roger E. Schärer für den NDB erledigt hat

Diesbezüglich wird grundsätzlich auf die Ausführungen unter Ziffer 111.4. oben verwle

sen. Roger E. Schärer rapportierte ausschliesslich an Jean-Philippe Gaudin, d.h., es gab

keiner anderweitigen Leistungen zugunsten des NDB ausserhalb der Leistungen zu-

gunsten des damaligen Direktors NDB. Er war in der Art seiner Auftragserfüllung voll-

ständig freI, d.h., es wurden keine konkreten Aufträge durch Jean-Philippe Gaudin er-

teilt. Gemäss den Erkenntnissen im vorliegenden Verfahren hat Roger E. Schärer sich

mit Kontakten aus seinem Netzwerk getroffen und entsprechende Informationen an

Jean-Philippe Gaudin weitergegeben hat, aber immer in seiner Rolle/Funktion als Präsi-

dent seiner Swiss European NetworkIng Agency an solchen Treffen teilgenommen. Zu-

dem hat es nie eine gemeinsame Korrespondenz der Herren Gaudin und Schärer an die

Kontakte in Roger E. Schärers Netzwerk gegeben, und es wurde nicht ein Beispiel eines

an Herrn Gaudin vermittelten Kontaktes genannt, mit Ausnahme zu einem Journalisten

der NZZ.63 Der Untersuchungsbeauftragte kann entsprechend nicht nachvollziehen, in-

wiefern es Roger E. Schärer gelungen sein soll, dem damaligen Direktor NDB Kontakte

zu vermitteln. Gemäss übereinstimmenden Angaben der Herren Gauciin und Schärer
fand keine Dokumentation des Netzwerkes statt. Dieses wurde zwar durch Roger E.

Schärer gepflegt, aber - soweit ersichtlich – nicht im Namen des Direktors des NDB.

Wetter wurde nicht eIn Beispiel einer öffentlichen oder nichtöffentlichen Veranstaltung

des Netzwerkes genannt, und es gab gemäss übereinstimmenden Angaben beider Her-

ren nicht einen einzigen besonderen Auftrag von Jean-Philippe Gaudin. Entsprechend

muss davon ausgegangen werden, dass die Auftragserfüllung primär in den Bereichen

qPersöntËche Einschätzung der politischen Landschaft und Medienberatung> und <Re

gelmässige Berichterstattung an den Direktor NDB> lag.

63 Befragung JearbPhilippe Gaudin vom 24.05.2022, ZeIlen 289 ff.
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Nebst der Pflege des eigenen Netzwerks scheint ein wesentlicher Teil seiner Arbeit in

der Analyse der medialen Berichterstattung gelegen zu haben. Aus den wenigen sich

bei den Akten des NDB befindlichen E-Mails von Roger E. Schärer ergIbt sich, dass er

sich zudem mit der Zusammensetzung der eldgenössischen Räte und Kommissionen

beschäftigte mit dem Ziel, beurteilen zu können, wie das Parlament und KommissIon

dem NDB, VBS und nachrichtendienstlichen Themen generell gegenüber eIngestellt wa-

ren. DamIt lässt sich festhalten, dass Roger E. Schärer in einem Teil des weit gefassten

Leistungsgegenstandes der Dienstleistungsverträgen tätig war, in anderen aber - so

weIt ersichtlich - nicht. Nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung Ist es, zu be

urteilen, ob Roger E. Schärer den weit gefassten Leistungsgegenstand der Dienstleis-

tungsverträge vollständig und qualitatIv gut erfüllte, bzw. ob die Informationen für Jean-

Philippe Gaudin und/oder den NDB relevant bzw. nutzenstiftend waren.

2. Klärung und Darstellung sämtlicher Führungsabläufe Innerhalb des NDB, welche

im Zusammenhang mit der zu untersuchenden Problematik stehen. Dies mit dem

Ziel, beurteilen zu können, welche Personen wann welche Entscheide getroffen
haben.

Grundsätzlich bestehen detaillierte Vorgaben zum Führungsablauf im Rahmen der Be

schaffung einer Dienstleistung im NDB. Einschlägig sind namentlich die Vorgaben des

öffentlichen Beschaffungsrechts des Bundes, VBS-interne Vorgaben und Weisungen

(namentIIch die Weisungen des VBS vom 3. Juli 2013 über den Abschluss von Dienst-

leistungsverträgen) sowie NDB-intern insbesondere die Weisungen über die Beschaf-

fung von Gütern und Dienstleistungen durch den Nachrichtendienst des Bundes NDB

vom 5. September 2017 (diese Weisungen wurden mit Datum vom 10. September 2019

durch Jean-Philippe Gaudin aktualisiert). Zusammengefasst hätte ein derartiges
Rechtsgeschäft eine Interne Bedarfsanmeldung (BAM) im GEVER-Prozess durch den

Bedarfsträger, Abklärungen durch die Interne Beschaffungsstelle NDB, einen Verfah-
rensentscheid durch den Rechtsdien st NDB, eIne Klärung durch die kreditverantwortli-

che Person NDB, eine Prüfung durch das Beschaffungsboard NDB mit abschliessender

Genehmigung des Antrags durch die LInie NDB vorausgesetzt (siehe Ziffer 5.1 der Wei-

sungen über die Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen durch den Nachrichten-

dienst des Bundes NDB vom 5. September 2017).
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Wie vorstehend bereits festgehalten, wurden diese Vorgabe nahezu gesamthaft von

Jean-Philippe Gaudin bzw. W 9 nicht beachtet, indem kein Beschaf-

fungsprozess durchlaufen wurde, sondern stattdessen nur punktuelle Interne Abklärun-

gen vorgenommen wurden. Die vorgesehenen Führungsabläufe eignen sich somit vor-

liegend nicht, um die tatsächlich getroffenen EntscheIde rekonstruieren zu können. MeI-

mehr muss hierfür auf die Aussagen der involvierten Personen abgestellt werden. Zum

Hergang des Vertragsverhältnisses zwischen dem NDB und Roger E. Schärer, zu des-

sen Zustandekommen und zu dessen Erfüllung wird grundsätzlich auf die vorstehenden

Ausführungen unter Ziffern 111.1 . und III.2. verwiesen.

Der Entscheid zur Zusammenarbeit mit Roger E. Schärer wurde NDB-intern auf oberster

Führungsebene gefällt, nämlich durch den damaligen DIrektor NDB. Dies führt bereits

grundlegend zu der Problematik, dass die NDB-internen WeIsungen den Fall, dass als

Bedarfsträger für die Beschaffung der Direktor des NDB agiert, nicht abdecken, da in

diesem Fall kein Linienentscheid über die Genehmigung des Antrags möglich ist, weil

intern keine nächsthöhere vorgesetzte Stelle existiert und keine externe Genehmigung,

beispielsweise durch das GS VBS oder durch die Departementschefin, erforderlich ist,

Ein möglicher Interessenkonflikt liegt damit auf der Hand. Der Direktor agiert in diesem

Fall faktisch als Bedarfsträger, Besteller und Genehmigungsstelle in Personalunion.

Jean-PhIlippe Gaudin scheInt weiter den Entscheid gefällt zu haben, das Geschäft intern

möglichst diskret zu behandeln und eine anonymisierte Vertragsversion zu verwenden,

was dazu fuhrte, dass ledIgIICh punktuelle Interne Abklarungen

vornahm, ohne den ordentlichen Beschaffung sprozess zu starten, um den Anliegen seI.

nes Vorgesetzten nach DIskretion möglichst nachzuleben. DIe angefragten Personen,
namentIICh MItarbeIterIn Rechtsdlenst und

Wiessourcen NDB, haben im Rahmen der an sie gerichteten Anfragen Auskunft ge-

geben und die Angelegenheit anschliessend als erledigt betrachtet, obschon beispiels-

erlangte, mit wem das Vertragsverhältnis ab-

geschlossen werden sollte und dass kein ordentliches Beschaffungsverfahren eingelei-

tet werden soll. Dies offenbart eine zweite Problematik, wenn der Auftrag direkt durch

den Direktor erteilt wird, zumal wenn - wie vorliegend - der Direktor ein militärisches

Führungsverständrlis zu pflegen scheint und ein höherer Stabsoffizier im Range eines

Divislonärs möglicherweise schlecht auf Widerspruch

beschrieb, dass es nicht einfach sei, Entscheide oder Anordnungen zu hinterfragen,
wenn eine (eher autoritäre) Persönlichkeit wie Jean-Philippe Gaudin etwas anordnet.

enntnis davon

reagiert.
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Inhaltlich sei dies für ihn ein wichtiges Lehrstück gewesen.A Diese Ausgangslage führte

aufgleiste, ohne die ihm be

kannten VBS bzw. NDB- internen Vorgaben (die in diesem Abschnitt erwähnten Wei-

sungen einzuhalten, und dass sich weitere involvËerte Personen (namentlich W
RechtsdËenst und wohl auch welcher ausserhalb

eines Beschaffungsprozesses nach finanziellem Spielraum für einen Dienstleistungs-

vertrag angefragt wurde) passiv verhielten, obschon sie wussten oder hätten annehmen

müssen, dass vorliegend eine Beschaffung auf (explizite oder zumindest implizite) An-

ordnung des Direktors ausserhalb der rechtlichen Vorgaben durchgeführt wird.

dazu. dass das Vertragsverhältnis

3. Klärung sämtlicher Geldflüsse an Roger E. Schärer

Seitens NDB wurden über die gesamte Vertragsdauer von 01. Mai 2019 bis 30. Juni

2021 hinweg folgende Leistungen an Roger E. Schärer ausgerichtet:65

Honorar:

Reisespesen:

Spesen für Telefonate:

Spesen für Zeitungen:

Spesen für Porti:

Spesenersatz Nachnahme Leuchttürme:

CHF

CHF

CHF
CHF

CHF

CHF

130'OOO.00

3'407.80

990.70

1'290.70

566.95

61 8.20

Die Honorarzahlungen entsprachen dem vertraglichen vereinbarten monatlichen Pau-

schalhonorar, und die geltend gemachten Spesen wurden zwar kontrolliert, erscheinen

aber auch nicht offensichtlich unangemessen (siehe dazu die Ausführungen oben un-

ter Ziff. 111.3.b). Hinweise für weitere Geldflüsse an Roger E. Schärer liegen keine vor.

a Befragungl
65 vgl. Kostl

17.06.202Z Zeilen 296 ff
lstellung NDB sowie Befragung

und 234.
13.07.2022, Zeilen 231
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4. Klärung, ob beIm untersuchten Sachverhalt eine strafrechtliche Relevanz vor-

liegt, u.a. in Bezug auf eine mögliche ungetreue Amtsführung beim Abschluss

des DIenstleistungsvertrags seitens des beteiligten Bundespersonals

HinsichtIIch der BeurteIlung des Tatbestands des Amtsmissbrauchs (Art. 312 StGB)

wird auf die zutreffenden Ausführungen von Recht VBS, gemäss Ak-
tennotiz vom 26. Januar 2022 (vgl. Faszlkel 2 der Untersuchungsakten) verwiesen. Vor-

liegend Ist keine unrechtmässlge Anwendung von durch ein Amt verliehenen Machtbe

fugnissen ersichtlich. Entsprechend wurde diese Strafbestimmung offensichtIIch nicht
verletzt.

Ungetreue Amtsführung liegt vor, wenn Mitglieder einer Behörde bei einem Rechtsge

schäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder ei-

nem anderen einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen (Art. 314 StGB). Zu einem

allfälligen Täterkreis gehören können ausschliesslich Beamte, d.h. die vorliegend dIe in

die Vertragsentstehung eingebundenen Mitarbeitenden des NDB.

Gemäss den vorstehenden Schlussfolgerungen bestand die Absicht von Jean-Philippe

Gaudin darin, Roger E. Schärer als persönlichen Berater zu engagieren mit dem Ziel, sein

Netzwerk in der Deutschschweiz auszubauen und die im fraglichen Dienstleistungsver-

trag aufgeführten Leistungen zu beziehen. Es gibt keinerlei Hinweise, welche auf ein

simuliertes Rechtsgeschäft bzw. auf einen eGefälligkeitsvertragw zugunsten von Roger
E. Schärer schliessen liessen. Es handelt sIch um einen strafrechtlich nicht relevanten

Ermessensentscheid, welcher nicht grundsätzlich - aus Sicht des Untersuchungsbeauf-

tragten - den durch Direktor NDB zu wahrenden öffentlichen Interessen widerspricht.

Wenn sich der Direktor des NDB innerhalb eines zur Verfügung stehenden Budgets aus

öffentlichen Mitteln einen persönlichen Berater finanzieren lässt (ob ein solches Vorge-

hen aus Sicht der Departementsführung VBS opportun erscheint, ist eine Führungsauf-

gabe der Vorgesetzten des Direktors NDB), ist dieses Vorgehen nicht von strafrechtli-

cher Relevanz. Dasselbe gilt für den Entscheid, eine aus Sicht der VBS-Leitung nicht

unumstrittene Persönlichkeit zu beauftragen, zumal Roger E. Schärer offenbar bereits

anderweitig als Berater für Amtsträger bzw. Magistraten tätig war. Jedenfalls wäre

nicht bekannt, dass sich Roger E. Schärer vor oder während seiner Mandatierung je in

einer Form gegenüber dem NDB öffentlich positionierte, welche eine Beratertätigkett

zugunsten des Direktors als inakzeptabel erscheinen liesse.



- 26 -

Allerdings dürfte es sinnvoll sein, dass sich Berater(innen) bzw. Beauftragte mit derart

heiklen - auch politisch sensiblen - Aufgaben einer PersonensIcherheitsprüfung unter-

ziehen müssten. Dass der Vertragsschluss unter Missachtung von internen Vorgaben

zum Beschaffungsprozess erfolgte, ist strafrechtlich nicht von Bedeutung, zumal keine

Anhaltspunkte vorliegen, dass dies in der Absicht einer per se unzulässigen Beschaf-

fung erfolgte. sondern vielmehr im Bestreben der auch internen Geheimhaltung des Be

ratermandates. Das Vorgehen des Direktors NDB im vorliegenden könnte allenfalls un-

ter dem Gesichtspunkt des DiszipIËnar- oder Personalrechts Fragen aufwerfen. Nach-

dem aber Jean-PhIlippe Gaudin aus dem Bundesdienst ausgeschieden ist, erübrigen

sich diesbezügliche Ausführungen.

Die vertraglich vereinbarten Leistungen sind - wie bereits erwähnt - äusserst offen for-

muliert. Obschon offenbar eine Beratertätigkelt mit politischer Beratung, MedËenbera-

tung und Aufbau eines Netzwerks im Vordergrund stand, enthält der Dienstleistungs-

vertrag auch Elemente der Informationsbe schaffung zugunsten des Nachrichten-

diensts des Bundes.66 Werden durch eine externe Person Informationen zugunsten des

NDB zwecks Erfüllung seiner Aufgaben beschafft, sind die Grundsätze der Informati-

onsbeschaffung gemäss Art. 5 NDG zu beachten. Unproblematisch erweist sich in die

sem Zusammenhang, wenn Informationen aus öffentlichen Quellen zusammengetra-

gen werden, welche für die politischen Interessen und die öffentliche Wahrnehmung

des NDB von Bedeutung sind, es sich also nicht um nachrichtendienstliche Produkte

handelt, welche für die Erfüllung der Aufgaben des NDB von Bedeutung sind (so bei-

spËelsweise Resümees aus Pressemitteilungen zur Revision des Nachrichtendienstgt

setzes oder ähnliches). Selbstverständlich wäre auch die Vermittlung von Kontakten an

den Direktor NDB unproblematisch, wenngleich - wie bereits dargelegt - nicht ersicht-

lich ist, dass tatsächlich entsprechende Kontakte (mit Ausnahme eines Kontaktes zu

einem NZZ-Journalisten) vermittelt wurden. Hingegen würde es gegen Art. 5 Abs. 5

NDG verstossen, wenn aus der Tätigkeit des Auftragsnehmers zwecks Erfüllung der

Aufgaben des NDB Informationen über die politische Betätigung und über die Ausübung

der Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit in der Schweiz beschafft und

verarbeitet worden wären.

66 so etwa in ziff. 1 des Diensttei$tungsvertrags (drühzeitig Trends und Entwicklungen in diesen Bereichen
und deren Auswirkungen auf die Sicherheit der Schweiz und mögliche Konsequenzen und Informationen für
den Nachrichtendienst des Bundes zu erkennen und zu verarbeiten„), Ziff. 2 des Dienstleistungsvertrages
(,InformatIonen aus den unter Punkt 1 definIerten KreIsen...D).
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In den wenigen verfügbaren Akten finden sich zwar entsprechende Anhaltspunkte, wa

nach sich Roger E. Schärer mit der Zusammensetzung der eidgenössischen Räte und

Kommissionen befasste, um dem Direktor NDB gestützt darauf hinsichtIIch laufender

Gesetzgebungsprozesse (z.B. Revision des Nachrichtendien$tgesetzes) zu beraten.

Dies mag womöglich politisch inopportun erscheinen, ist aber nach Auffassung des Un-

tersuchungsbeauftragten kein Verstoss gegen Art. 5 Abs. 5 ND(;, da die Informations-
beschaffung - soweit ersichtlich - nicht für die Erfüllung der Aufgaben des NDB er-

folgte, mit anderen Worten keine nachrichtendienstIIchen Produkte geliefert wurde. Je-

denfalls lässt sich festhalten, dass sich angesichts der spärlichen Beweis- und Erkennt.

nislage bezüglich der Aufgabenerfüllung durch Roger E. Schärer nicht erstellen lässt.

dass mit dem Vertragsverhältnis vorsätzlich – entgegen Art. 5 Abs. 5 NDG - nachrich-

tendienstliche Informationen beschafft wurden, welche sich auf die politische BetätË-

gung und dIe Ausübung der Meinungs-, Versammlung& und InformatIonsfreiheit bezo-

gen. Dasselbe gilt hinsichtlich der Frage, ob es sich vorliegend um eine Quellenbeziü

hung Im Sinne von Art. 15 NDG handelte. Grundsätzlich könnte es sich durchaus als

problematisch erweisen, wenn ein externer Dritter aufgrund eines Dienstleistungsver-

trages Informationen von nachrichtendienstlicher Bedeutung beschafft, zumal wenn

dies - wie vorliegend - unter Geheimhaltung des Auftrages erfolgte und die durch Ro-

ger E. Schärer getroffenen Personen nicht wussten, dass dieser für den NDB tätig ist.

Den Angaben von Roger E. Schärer lässt sich entnehmen, dass er sIch tatsächlich mit
Personen aus seinem Netzwerk traf und Jean-Philippe Gaudin aus diesen Treffen raFr

portierte. Mangels entsprechender Angaben und Beweismittel lässt sich aber nicht an-

satzweise nachvollziehen, ob dabei auch Informationen von nachrichtendienstlicher Be

deutung beschafft und weitergegeben wurden. Entsprechend lässt sich nicht erstellen,

dass Roger E. Schärer im Sinne einer menschlichen Quelle gemäss Art. 15 NDG Infor-
mationen von nachrichtendienstlicher Bedeutung beschafft hätte. Jean-Philippe Gaudin

und Roger E. Schärer, welche als einzige Auskunft über die effektive Auftragserfüllung

erteilten könnten, sind im vorliegenden Verfahren nicht mitwirkungspflichtig (Art. 27h

Abs. 3 RVOV) und würden auch in einem allfälligen Strafverfahren über Aussage- und

Mitwirkungsverweigerungsrechte verfügen (Art. 1 13 Abs. 1 StPO und 178 Bst. d StPO).

Entsprechend muss im vorliegenden Verfahren davon ausgegangen werden, dass kein

vorsätzlicher Verstoss gegen Bestimmungen des Nachrichtendienstgesetzes und da-

mit keine vorsätzliche Schädigung von öffentlichen Interessen im Sinne von Art. 314

StGB vorliegt.
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Ebensowenig lässt sich erstellen, dass mit dem Dienstleistungsvertrag dem Auftrag-

nehmer ein unrechtmässlger Vorteil verschafft werden sollte, wenngleich die Verelnba-

rung eines Pauschalhonorars unüblich erscheint und zur Intransparenz über den Inhalt

der Leistungserbringung beiträgt. Der Sachverhalt ist demnach nicht als ungetreue
Amtsführung im Sinne von Art. 314 StGB zu werten.

Auch Im Übrigen scheint der – soweIt möglich abgeklärte – Sachverhalt nicht straf-

rechtlich relevant zu seIn. Zwar wurden interne Vorgaben über den Beschaffungspra

zess missachtet und Spesenauslagen entschädigt, ohne entsprechende Belege zu prO.
fen, jedoch - soweit erkennbar - nicht in der Absicht, Roger E. Schärer einen unrecht-

mässlgen Vorteil zu verschaffen (zu den Spesenzahlungen siehe die Ausführungen un-

ter Ziff. III.3.b oben). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 101 IV 407)

genügt es zudem nicht, wenn sIch Behördenmttglieder anlässIIch von Verhandlungen

oder des Abschlusses eines Rechtsgeschäftes ungebührlich verhalten (beispielsweise

durch Verletzung von Ausstandsvorschriften). Vielmehr müssen durch das Rechtsgt

schäft seIbst und dessen öffentliche Wirkungen öffentliche Interessen geschädigt wer-

den, was sich vorliegend - wie oben ausgeführt - nicht erstellen lässt. Entsprechend

kann es nicht als Tathandlung einer ungetreuen Amtsführung in Betracht kommen,

wenn interne Vergabevorschriften mIssachtet werden, zumal die Beschaffung mut-

masslich auch unter Einhaltung der internen Vorgaben zustande gekommen wäre
(siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 111.2. oben).

V. Empfehlungen

Aufgrund dieser Ausgangslage und gestützt auf die Ergebnisse aus der vorliegenden

AdminIstrativuntersuchung werden folgende Empfehlungen zur Anpassung der Füh-

rungsabläufe formuliert:

1. Auf die Einreichung einer Strafanzeige gegen Jean-PhIIIppe Gaudin oder weItere

Personen des NDB seI aufgrund der ErkenntnIsse aus der vorliegenden Adminlst.

rativuntersuchung und der Beweislage zu verzIchten.

Gemäss Art. 5 Abs. 1 BV ist Grundlage und Schranke staatlichen Handelns das
Recht. Das gilt auch für hohe Kader des VDS. Diese AdminIstratIvuntersuchung

zeIgt auf, dass es sinnvoll sein könnte, an Rapporten, Geschäftsleitungskonferen-

zen etc. diese Tatsache in ErInnerung zu rufen und die Kader auf die Einhaltung

rechtlicher Vorgaben zu sensibilisIeren.

2.
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3. Anpassung/Ergänzung der VBS- bzw. NDB-internen Weisungen über die Beschaf-

fung von Gütern und Dienstleistungen für den Fall, dass auf höchster Führungs-

ebene ein Beschaffungsbedarf angemeldet wird oder entsteht. Die auf Stufe Di-

rektor, höhere Stabsoffiziere etc. tätigen VBg-Kader sind über VBS-Weisungen zu

verpflichten, bei Beschaffungen, die für sie bzw. die oberste Führungsebene be

stimmt sind, eine schriftliche Genehmigung durch den Generalsekretär VBS oder

die / den jeweiligen Departementschef(in) einzuholen.

Prüfung der Führungskultur Innerhalb des NDB – vielleicht auch bei anderen VBS-

Bundesämtern - mit dem Ziel, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen,

welche es den Mitarbeitenden erlauben, die von ihnen festgestellten Missstände

bei Beschaffungen (aber nicht nur) diskret und ohne Nachteile personalrechtlicher

Art melden zu können.

Aufträge an Personen ausserhalb der Bundesverwaltung sind - sobald es sich um

rechtliche, politische, militärische Mandate bzw. Aufträge mit Geheimhaltung&

pflichten bzw. hoher Vertraulichkeit geht – erst nach vorgängiger Prüfung der in
Fragen kommenden Beauftragte durch die FS PSP zu vergeben.

Massnahmen, welche sich gegen einzelne, in den vorliegenden Sachverhalt invol-

vierte Mitarbeitende richten, sind nach Auffassung des Untersuchungsbeauftrag-

ten nicht angezeigt. Bezüglich allfälliger Pflichtverletzungen von Jean-Philippe

Gaudin ist die disziplinarrechtliche VerantwortlichkeIt mit der Beendigung seines

Arbeitsverhältnisses erloschen. Die übrigen Mitarbeitenden des NDB, welche NDB-

seitig in das Zustandekommen des fraglichen Dienstleistungsvertrages involviert

waren, scheinen ausschliessIIch Anweisungen des damaligen Direktors NDB um-

gesetzt zu haben und haben zudem nicht rechtswidrig im Sinne des Beschaffungs-
rechts gehandelt (die Vergabe ist im Ergebnis nicht zu beanstanden), sondern -

wie zumindest implizit angewiesen - eine rechtliche und finanzielle Prüfung des

Anliegens des Direktors ausserhalb des ordentlichen internen Beschaffungsprcb

zesses vorgenommen. Die Einleitung eines Disziplinarverfahrens oder das Aus-

sprechen von personalrechtlichen Mahnungen erscheint angesichts dieser Aus-

gangslage nach Auffassung des Untersuchungsbeauftragten als weder erforder-

lich noch verhättnismässig.

4.

5.

6.



- 30 -

Ich bitte Sie um Kenntnisnahme, stehe Ihnen für eine weitergehende mündIIche Erläu-

terung des vorliegenden Schlussberichtes gerne zu Verfügung und bedanke mich für

das mir und unserer AnwaltskanzleI entgegengebrachte Vertrauen.

Freundliche Grüsse

Der Untersuchungsbeauftragte

Zweifach
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Beilagenverzeichnis zur Administrativuntersuchung VBS

1. Auftrag für die Durchführung einer Administrativuntersuchung des VSB an Mar-

kus Fischer, Korrespondenz im Zusammenhang mit dem Untersuchungsauftrag

2. Durch das VDS an Markus Fischer übergebene Unterlagen

Schreiben BR Viola Amherd an die Geschäftsprüfungsdelegation der eidgenös-

sischen Räte vom 31 . Januar 2022 (Fasz. 2.1 )

Rechtliche Beurteilungen Recht VBS vom 20. Januar 2022 bzw. 26. Januar 2022

(Fasz. 2.2)

Aktennotiz Jürg S. Bühler, Stv. Direktor NDB, vom 31 . Januar 2022, samt den in

der Aktennotiz aufgeführten Unterlagen (Fasz. 2.3)

Weitere Unterlagen des VBS (Fasz. 2.4)

3. Prozessuales (Einladungen Befragungen)

4. Befragungsprotokolle

Jean-Philippe Galldin, ehem. Direktor NDB (Fasz. 4.1 )

und Einsatzunterstützung NDB (Fasz.Führungs-

Roger Eric Schärer, Auftragnehmer des fraglichen Dienstleistungsertrages

(Fasz. 4.3)

Assistenz NDB (Fasz. 4.4)
KommunIkatIon N DB (Fasz 4 5 )

, jurIstISChe MItarbeIterIn Im Rechtsdienst NDB (Fasz 4 6)

Ressourcen NDB (Fasz 4 7)

4.2)

5. Auskünfte

6. Editionen

7. Unaufgeforderte Eingaben Roger E. Schärer


